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Antrag 

der Abgeordneten Klaus Holetschek, Michael Hofmann, Prof. Dr. Winfried 
Bausback, Tanja Schorer-Dremel, Martin Wagle, Petra Guttenberger, 
Dr. Alexander Dietrich, Dr. Stephan Oetzinger, Martin Stock, Karl Straub, Peter 
Wachler und Fraktion (CSU), 

Florian Streibl, Felix Locke, Tobias Beck, Martin Behringer, Dr. Martin 
Brunnhuber, Susann Enders, Stefan Frühbeißer, Johann Groß, Wolfgang Hauber, 
Bernhard Heinisch, Alexander Hold, Marina Jakob, Michael Koller, Nikolaus 
Kraus, Josef Lausch, Christian Lindinger, Rainer Ludwig, Ulrike Müller, 
Prof. Dr. Michael Piazolo, Bernhard Pohl, Julian Preidl, Anton Rittel, Markus 
Saller, Martin Scharf, Werner Schießl, Gabi Schmidt, Roswitha Toso, Roland 
Weigert, Jutta Widmann, Benno Zierer, Felix Freiherr von Zobel, Thomas Zöller 
und Fraktion (FREIE WÄHLER), 

Katharina Schulze, Johannes Becher, Jürgen Mistol, Ludwig Hartmann, Claudia 
Köhler, Verena Osgyan, Tim Pargent, Stephanie Schuhknecht und Fraktion 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), 

Florian von Brunn, Dr. Simone Strohmayr, Holger Grießhammer, Volkmar 
Halbleib, Ruth Müller, Anna Rasehorn, Markus Rinderspacher, Arif Taşdelen, 
Horst Arnold, Nicole Bäumler, Martina Fehlner, Christiane Feichtmeier, Sabine 
Gross, Doris Rauscher, Harry Scheuenstuhl, Ruth Waldmann, Katja Weitzel und 
Fraktion (SPD) 

zur Änderung der Geschäftsordnung für den Bayerischen Landtag 

Der Landtag wolle beschließen: 

§ 1 

Die Geschäftsordnung für den Bayerischen Landtag (BayLTGeschO) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. August 2009 (GVBl. S. 420, BayRS 1100-3-I), die 
zuletzt durch Beschluss des Bayerischen Landtags vom 30. Oktober 2023 (GVBl. 
S. 620) und durch Beschluss des Bayerischen Landtags vom 15. November 2023 
(GVBl. S. 622) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:  

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:  

a) Die Angabe zu § 48 wird wie folgt gefasst:  

„§ 48 Bestellungen und Wahlen für Gremien außerhalb des Landtags“.  

b) Die Angaben zu den §§ 115 bis 120 werden durch folgende Angaben ersetzt:  

„§ 115 Verweisung zur Sache, Wortentziehung  

§ 116 Ordnungsruf, Wortentziehung  

§ 116a Ordnungsgeld  

§ 117 Sitzungsausschluss  

§ 118 Einspruch gegen Ordnungsruf, Wortentziehung und Ordnungsgeld 

§ 119 Einspruch gegen den Ausschluss vom weiteren Verlauf der Sitzung  

§ 120 Folgen des Sitzungsausschlusses“.  
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2. § 2 Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:  

„1Den Vorsitz führt das am längsten dem Bayerischen Landtag angehörende Mit-
glied; falls dieses ablehnt oder verhindert ist, das Mitglied, das an Zugehörigkeits-
jahren am nächsten kommt und hierzu bereit ist (Alterspräsidentin oder Alterspräsi-
dent); bei gleicher Dauer der Zugehörigkeit zum Landtag entscheidet das höhere 
Lebensalter.“  

3. § 21 Abs. 1 wird wie folgt geändert:  

a) Satz 2 wird wie folgt gefasst:  

„2Der Landtag bestellt einmalig die Mitglieder des Zwischenausschusses und 
die gleiche Anzahl von Stellvertreterinnen und Stellvertretern nach dem Vor-
schlag der Fraktionen.“  

b) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt:  

„3Stellvertretung ist innerhalb der für die Fraktionen bestellten Stellvertreterin-
nen und Stellvertreter unbeschränkt und jederzeit zulässig.“  

c) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4.  

4. In § 33 Satz 3 wird das Wort „Wahlperiode“ durch das Wort „Legislaturperiode“ er-
setzt.  

5. In § 34 Abs. 2 Satz 1 wird das Wort „Wahlperiode“ durch das Wort „Legislaturperi-
ode“ ersetzt.  

6. In § 39 Satz 1 wird die Angabe „Art. 33 BayDSG“ durch die Angabe „Art. 17 
BayDSG“ ersetzt.  

7. § 48 wird wie folgt geändert:  

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:  

„§ 48 

Bestellungen und Wahlen für Gremien außerhalb des Landtags“. 

b) Abs. 1 wird wie folgt geändert:  

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „bestellen“ die Wörter „beziehungsweise 
zu wählen“ eingefügt und die Wörter „die Bestellung“ durch das Wort „dies“ 
ersetzt.  

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:  

„2Soweit solche Vorschriften fehlen, bestellt beziehungsweise wählt der 
Landtag die Personen auf Vorschlag der Fraktionen nach dem Sainte-
Laguë/Schepers-Verfahren.“  

c) In Abs. 2 werden die Wörter „die Bestellungen“ durch die Wörter „das Ergebnis“ 
ersetzt.  

8. In § 53 Abs. 2 Satz 1 werden die Wörter „ , wenn sachliche Änderungen der Geset-
zesvorlage nicht beschlossen sind oder nicht eine Fraktion oder 20 Mitglieder des 
Landtags widersprechen“ gestrichen.  

9. In § 77 Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 2 Nr. 3 wird jeweils das Wort „Wahlperiode“ durch das 
Wort „Legislaturperiode“ ersetzt.  

10. In § 105 Abs. 1, in der Überschrift zu § 108, in § 108 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 und 3 
und Abs. 3 Satz 1, § 131 Nr. 6, § 156 Abs. 1 und § 159 Abs. 1, Abs. 3 Satz 1 und 3 
und Abs. 4 wird jeweils das Wort „Rednerliste“ durch das Wort „Redeliste“ ersetzt.  

11. § 111 Abs. 4 wird wie folgt geändert:  

a) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt:  

„2Zwischenbemerkungen sind bis zum Schluss des Debattenbeitrags anzumel-
den.“  

b) Die bisherigen Sätze 2 bis 6 werden die Sätze 3 bis 7. 
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12. Die Überschrift des § 115 wird wie folgt gefasst:  

„§ 115 

Verweisung zur Sache, Wortentziehung“. 

13. Die §§ 116 bis 120 werden durch die folgenden §§ 116 bis 120 ersetzt:  

„§ 116 

Ordnungsruf, Wortentziehung 

(1) 1Die Präsidentin oder der Präsident kann ein Mitglied des Landtags, wenn 
es die Ordnung oder die Würde des Landtags verletzt, mit Nennung des Namens 
zur Ordnung rufen. 2Dies kann auch in der nächstfolgenden Sitzung geschehen, 
wenn die Präsidentin oder der Präsident sich dies vorbehalten hat. 3Der Ordnungs-
ruf und der Anlass hierzu dürfen von den nachfolgenden Rednerinnen und Rednern 
nicht behandelt werden.  

(2) 1Verletzt ein Mitglied des Landtags nach einem bereits erfolgten Ordnungs-
ruf während desselben Beratungsgegenstands erneut die Ordnung oder die Würde 
des Landtags, so kann ihm die Präsidentin oder der Präsident das Wort entziehen 
und darf es ihm in derselben Aussprache nicht wieder erteilen. 2Die Wortentziehung 
kann mit der Festsetzung eines Ordnungsgelds gemäß § 116a verbunden werden, 
wenn sich die Präsidentin oder der Präsident dies entsprechend vorbehält oder zu 
diesem Zweck die Sitzung zum Zusammentritt des Präsidiums unterbrochen wird.  

 

§ 116a 

Ordnungsgeld 

(1) 1Wegen einer erheblichen Verletzung der Ordnung oder der Würde des 
Landtags durch ein Mitglied des Landtags im Rahmen einer Sitzung oder einer Sit-
zungsfolge der Vollversammlung kann die Präsidentin oder der Präsident die Sit-
zung unterbrechen und das Präsidium einberufen, das nach entsprechender Bera-
tung ein Ordnungsgeld in Höhe von bis zu 2 000 € festsetzen kann, ungeachtet 
dessen, ob zuvor ein Ordnungsruf ergangen ist. 2Im Wiederholungsfall erhöht sich 
das Ordnungsgeld auf bis zu 4 000 €. 3Ein Wiederholungsfall im Sinne von Satz 2 
liegt vor, wenn gegenüber dem Mitglied des Landtags innerhalb derselben Sitzung 
oder Sitzungsfolge bereits ein Ordnungsgeld festgesetzt wurde. 4Nach Wiederauf-
nahme der Sitzung gibt die Präsidentin oder der Präsident die Entscheidung des 
Präsidiums bekannt. 5Die Bekanntgabe der Verhängung des Ordnungsgelds kann 
auch in der nächstfolgenden Sitzung geschehen, wenn die Präsidentin oder der 
Präsident sich dies in der Sitzung vorbehalten hat und das Präsidium sich in der 
Zwischenzeit beraten und eine entsprechende Entscheidung getroffen hat. 6§ 116 
Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend.  

(2) Die Erheblichkeit der Verletzung der Ordnung oder der Würde des Landtags 
kann auch in einer Wiederholung von Störungen liegen, die für sich betrachtet als 
einzelne Handlung, Maßnahme oder Äußerung die Erheblichkeitsschwelle nicht 
überschreiten würden.  

 

§ 117 

Sitzungsausschluss 

(1) 1Bei einem besonders schweren Verstoß gegen die Ordnung oder die Würde 
des Landtags kann die Präsidentin oder der Präsident die Sitzung unterbrechen und 
das Präsidium einberufen, das nach entsprechender Beratung entscheiden kann, 
dass ein Mitglied des Landtags, auch ohne dass zuvor ein Ordnungsruf ergangen 
oder ein Ordnungsgeld festgesetzt worden ist, für die Dauer der Sitzung aus dem 
Saal zu verweisen ist. 2Das Präsidium kann den Sitzungsausschluss mit der Fest-
setzung eines Ordnungsgelds in Höhe von bis zu 4 000 € verbinden. 3Bei der Be-
messung des Ordnungsgelds können auch wiederholte Störungen herangezogen 
werden, die für sich betrachtet als vorangegangene einzelne Handlung, Maßnahme 
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oder Äußerung die Erheblichkeitsschwelle nicht überschritten haben. 4Nach Wie-
deraufnahme der Sitzung gibt die Präsidentin oder der Präsident die Entscheidung 
des Präsidiums bekannt. 5§ 116 Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend. 6Das ausgeschlos-
sene Mitglied des Landtags hat nach Bekanntgabe der Entscheidung des Präsidi-
ums und entsprechender Aufforderung durch die Präsidentin oder den Präsidenten 
den Saal unverzüglich zu verlassen.  

(2) Wird dieser Aufforderung keine Folge geleistet, so unterbricht die Präsiden-
tin oder der Präsident erneut die Sitzung und beruft sofort das Präsidium ein, das 
über etwaige weitere Maßnahmen berät.  

(3) 1Nach Wiederaufnahme der Sitzung durch die Präsidentin oder den Präsi-
denten kann die Vollversammlung auf Empfehlung des Präsidiums das Mitglied des 
Landtags ohne Beratung von der Teilnahme an höchstens zehn weiteren Sitzungen 
der Vollversammlung und Sitzungen weiterer Gremien des Landtags ausschließen. 
2Ein solcher Beschluss bedarf einer Zweidrittelmehrheit. 3§ 116 Abs. 1 Satz 3 gilt 
entsprechend.  

 

§ 118 

Einspruch gegen Ordnungsruf, Wortentziehung und Ordnungsgeld 

(1) Ist gemäß § 115 oder § 116 einem Mitglied des Landtags das Wort entzogen 
worden, so entscheidet auf Einspruch der Rednerin oder des Redners durch Zuruf 
zur Präsidentin oder zum Präsidenten die Vollversammlung sofort über die Berech-
tigung des Einspruchs.  

(2) 1Ein Mitglied des Landtags kann gegen einen Ordnungsruf oder die Festset-
zung eines Ordnungsgelds gemäß Art. 4a Abs. 1 BayAbgG Einspruch binnen einer 
Woche schriftlich oder in elektronischer Form gegenüber der Präsidentin oder dem 
Präsidenten einlegen. 2Über den Einspruch entscheidet der Ältestenrat endgültig. 
3Er kann die Maßnahme aufheben oder mildern.  

 

§ 119 

Einspruch gegen den Ausschluss vom weiteren Verlauf der Sitzung 

(1) 1Gegen den Ausschluss vom weiteren Verlauf der Sitzung nach Maßgabe 
von § 117 Abs. 1 steht dem betreffenden Mitglied des Landtags der Einspruch zu. 
2Der Einspruch kann entweder sofort durch Zuruf zur Präsidentin oder zum Präsi-
denten erfolgen oder nachträglich binnen einer Woche schriftlich oder in elektroni-
scher Form gegenüber der Präsidentin oder dem Präsidenten eingelegt werden.  

(2) 1Erfolgt der Einspruch durch Zuruf zur Präsidentin oder zum Präsidenten, so 
muss über ihn sofort entschieden werden. 2Die Präsidentin oder der Präsident hat 
zu diesem Zweck die Sitzung zu unterbrechen und den Ältestenrat einzuberufen. 
3Dieser berät über den Einspruch und gibt der Vollversammlung eine Empfehlung. 
4Das betroffene Mitglied des Landtags sowie die Mitglieder des Präsidiums, die bei 
der Entscheidung über den Ausschluss von der Sitzung beteiligt waren, haben An-
spruch, vom Ältestenrat vor dessen Entscheidung gehört zu werden. 5Die Vollver-
sammlung entscheidet über den Einspruch ohne Beratung vor Wiedereintritt in die 
Tagesordnung.  

(3) 1Wird der Einspruch nachträglich schriftlich oder in elektronischer Form ein-
gelegt, entscheidet der Ältestenrat endgültig. 2Abs. 2 Satz 4 findet Anwendung. 3Die 
Präsidentin oder der Präsident gibt die Entscheidung des Ältestenrats der Vollver-
sammlung bekannt.  

 

§ 120 

Folgen des Sitzungsausschlusses 

(1) 1Soweit nach § 117 ein Mitglied des Landtags aus einer oder mehreren Sit-
zungen der Vollversammlung ausgeschlossen worden ist, ruhen während der Zeit 
des Ausschlusses seine Rechte als Mitglied des Landtags innerhalb des Hauses 
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mit Ausnahme des Rechts der Teilnahme an Sitzungen seiner Fraktion und deren 
Gremien. 2Das Ruhen gilt auch für Sitzungen, die außerhalb des Hauses stattfin-
den.  

(2) 1Das betroffene Mitglied gilt nicht als entschuldigt. 2Eine Kürzung der Kos-
tenpauschale nach Art. 7 BayAbgG bleibt unberührt.“  

14. § 126 Abs. 4 wird wie folgt gefasst:  

„(4) Soweit über Anträge im Rahmen einer Gesamtabstimmung nach § 59 
Abs. 7 abgestimmt wird, werden der Abstimmung die Voten der Fraktionen in der 
Ausschussberatung entsprechend den Bestimmungen der Abs. 2 und 3 zu Grunde 
gelegt.“  

15. § 130 wird wie folgt geändert:  

a) Dem Abs. 1 wird folgender Abs. 1 vorangestellt:  

„(1) Die namentliche Abstimmung erfolgt grundsätzlich in elektronischer 
Form.“  

b) Der bisherige Abs. 1 wird Abs. 2 und Satz 1 wird wie folgt gefasst:  

„1Sofern eine namentliche Abstimmung nicht in elektronischer Form durchge-
führt werden kann, erfolgt diese, indem die Mitglieder des Landtags die amtli-
che, ihren Namen tragende und mit „Ja“, „Nein“ oder „Enthaltung“ gekennzeich-
nete Stimmkarte einer Schriftführerin oder einem Schriftführer oder einer Mitar-
beiterin oder einem Mitarbeiter des Landtagsamts übergeben, die die Stimm-
karten in die dafür bereitgestellten Urnen legen.“  

c) Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 3.  

d) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 4 und wie folgt gefasst:  

„(4) 1Für die Durchführung der namentlichen Abstimmung in elektronischer 
Form stehen drei Minuten zur Verfügung. 2Folgen direkt im Anschluss weitere 
namentliche Abstimmungen in elektronischer Form, stehen für deren Durchfüh-
rung jeweils zwei Minuten zur Verfügung. 3Für die Durchführung der namentli-
chen Abstimmung in nicht-elektronischer Form stehen fünf Minuten zur Verfü-
gung. 4Folgen direkt im Anschluss weitere namentliche Abstimmungen in nicht-
elektronischer Form, stehen für deren Durchführung jeweils drei Minuten zur 
Verfügung. 5Die Präsidentin oder der Präsident kann die Frist zur Stimmabgabe 
verlängern oder verkürzen. 6Nach Beendigung des Abstimmungsvorgangs stellt 
das amtierende Präsidium das Ergebnis fest, das die Präsidentin oder der Prä-
sident verkündet.“  

16. In § 132 wird Abs. 2 durch die folgenden Abs. 2 und 3 ersetzt:  

„(2) 1Wird das Ergebnis einer in elektronischer Form durchgeführten namentli-
chen Abstimmung in dieser Weise bestritten, so wird die Abstimmung in nicht-elekt-
ronischer Form wiederholt. 2Wird auch dieses Ergebnis in dieser Weise bestritten, 
so werden die Stimmkarten durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Land-
tagsamts in einen Umschlag gegeben, der im Beisein der Schriftführerinnen und 
Schriftführer verschlossen wird. 3In einer sofort einzuberufenden Sitzung des Ältes-
tenrats werden die Stimmkarten erneut gezählt. 4Der Ältestenrat stellt das Ergebnis 
fest, das die Präsidentin oder der Präsident nach Wiederaufnahme der Sitzung ver-
kündet.  

(3) 1Wird das Ergebnis einer in nicht-elektronischer Form durchgeführten na-
mentlichen Abstimmung in dieser Weise bestritten, so werden die Stimmkarten 
durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landtagsamts in einen Umschlag gege-
ben, der im Beisein der Schriftführerinnen und Schriftführer verschlossen wird. 
2Abs. 2 Satz 3 und 4 findet Anwendung.“  
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17. § 140a Satz 1 wird wie folgt geändert:  

a) Nach Nr. 2 wird folgende Nr. 3 eingefügt:  

„3. Vertreterinnen und Vertreter des Bayerischen Obersten Rechnungshofs, 
des Landesamts für Datenschutzaufsicht und des Bayerischen Landesbe-
auftragten für den Datenschutz,“.  

b) Die bisherigen Nrn. 3 bis 6 werden die Nrn. 4 bis 7.  

18. § 165 Abs. 2 wird durch die folgenden Abs. 2 bis 8 ersetzt:  

„(2) 1Die oder der Vorsitzende verweist eine Rednerin oder einen Redner, die 
oder der vom Beratungsgegenstand abschweift, zur Sache. 2Ist eine Rednerin oder 
ein Redner während derselben Rede drei Mal zur Sache verwiesen und beim zwei-
ten Ruf auf die möglichen Folgen des dritten hingewiesen worden, so kann die oder 
der Vorsitzende dieser Rednerin oder diesem Redner das Wort entziehen. 3§ 115 
Abs. 2 gilt entsprechend.  

(3) 1Die oder der Vorsitzende kann ein Mitglied des Landtags, wenn es die Ord-
nung oder die Würde des Landtags verletzt, mit Nennung des Namens zur Ordnung 
rufen. 2Verletzt ein Mitglied des Landtags nach einem bereits erfolgten Ordnungsruf 
während desselben Beratungsgegenstands erneut die Ordnung oder die Würde des 
Landtags, so kann die oder der Vorsitzende dieser Rednerin oder diesem Redner 
das Wort entziehen. 3§ 115 Abs. 2 und § 116 Abs. 1 Satz 2 gelten entsprechend.  

(4) 1Bei einem besonders schweren Verstoß gegen die Ordnung oder die Würde 
des Landtags kann die oder der Vorsitzende nach Einholung einer Empfehlung der 
Präsidentin oder des Präsidenten ein Mitglied des Landtags, auch ohne dass zuvor 
ein Ordnungsruf ergangen ist, für die Dauer der Sitzung aus dem Saal verweisen. 
2Zur Einholung der Empfehlung der Präsidentin oder des Präsidenten wird die Sit-
zung unterbrochen. 3Das betroffene Mitglied des Landtags sowie die oder der Vor-
sitzende haben Anspruch, von der Präsidentin oder dem Präsidenten vor Abgabe 
der Einschätzung gehört zu werden. 4§ 117 Abs. 1 Satz 5 und 6, Abs. 2 gilt entspre-
chend.  

(5) 1Die oder der Vorsitzende kann gegenüber der Präsidentin oder dem Präsi-
denten beantragen, dass das Präsidium eine erhebliche Verletzung der Ordnung 
oder der Würde des Landtags während einer Ausschusssitzung mit einem Ord-
nungsgeld in Höhe von bis zu 2 000 € ahndet, unabhängig davon, ob wegen dieser 
Verletzung ein Ordnungsruf oder ein Sitzungsausschluss ausgesprochen wurde. 
2Das Ordnungsgeld erhöht sich auf bis zu 4 000 €, wenn das Mitglied des Landtags 
innerhalb derselben Sitzung die Ordnung oder die Würde des Landtags wiederholt 
erheblich verletzt hat. 3§ 118 Abs. 2 gilt entsprechend. 4Die oder der Vorsitzende 
hat die Beantragung eines Ordnungsgelds während der Sitzung dem betroffenen 
Mitglied anzukündigen.  

(6) Ist gemäß Abs. 2 oder Abs. 3 einem Mitglied des Landtags das Wort entzo-
gen worden, so entscheidet auf Einspruch der Rednerin oder des Redners durch 
Zuruf zur oder zum Vorsitzenden der Ausschuss sofort über die Berechtigung des 
Einspruchs.  

(7) Für den Einspruch gegen einen Ordnungsruf gilt § 118 Abs. 2 entsprechend. 

(8) 1Gegen den Ausschluss vom weiteren Verlauf der Sitzung nach Maßgabe 
des Abs. 4 steht dem betreffenden Mitglied des Landtags der Einspruch zu. 2Der 
Einspruch kann entweder sofort durch Zuruf zur oder zum Vorsitzenden erfolgen 
oder nachträglich binnen einer Woche schriftlich oder in elektronischer Form ge-
genüber der Präsidentin oder dem Präsidenten eingelegt werden. 3Erfolgt der Ein-
spruch durch Zuruf zur oder zum Vorsitzenden, entscheidet der Ausschuss über 
den Einspruch ohne Beratung vor Wiedereintritt in die Tagesordnung; die oder der 
Vorsitzende gibt die Entscheidung bekannt. 4Wird der Einspruch nachträglich 
schriftlich oder in elektronischer Form eingelegt, entscheidet der Ältestenrat end-
gültig. 5§ 119 Abs. 2 Satz 4 findet entsprechende Anwendung.“  
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19. § 183 wird wie folgt geändert:  

a) Abs. 2 Satz 3 wird aufgehoben.  

b) Abs. 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst:  

„2Erfolgt innerhalb einer Korrekturfrist von drei Werktagen keine Rückmeldung, 
gilt die Niederschrift als genehmigt.“  

20. Anlage 1 wird wie folgt geändert:  

a) Teil I wird wie folgt geändert:  

aa) In Nr. 2.1.2 wird die Angabe „32“ durch die Angabe „29“ ersetzt.  

bb) In Nr. 2.2.1 wird die Angabe „54“ durch die Angabe „51“ ersetzt.  

cc) In Nr. 2.2.2 wird die Angabe „32“ durch die Angabe „29“ ersetzt.  

dd) In Nr. 2.3.2 wird die Angabe „32“ durch die Angabe „29“ ersetzt.  

ee) In Nr. 2.4 wird die Angabe „73“ durch die Angabe „51“ ersetzt.  

ff) In Nr. 2.5 wird die Angabe „32“ durch die Angabe „29“ ersetzt.  

gg) In Nr. 2.6.2 wird die Angabe „137“ durch die Angabe „118“ und die Angabe 
„23“ durch die Angabe „24“ ersetzt.  

hh) In Nr. 2.7.2 wird die Angabe „32“ durch die Angabe „29“ ersetzt.  

ii) In Nr. 4.1 wird die Angabe „32“ durch die Angabe „29“ ersetzt.  

jj) Nr. 5 wird wie folgt gefasst: 

„5. Redezeitverteilung:  

Die jeweils festgelegten Gesamtredezeiten verteilen sich nach den in 
Nummer I.1 aufgestellten Kriterien wie folgt auf die einzelnen Fraktionen  

(Angabe in Minuten): 

Gesamtredezeit CSU FW AfD GRÜ SPD 

29 9 6 5 5 4 

51 16 10 9 9 7 

 

Bei Dringlichkeitsanträgen: 

Gesamtredezeit CSU FW AfD GRÜ SPD 

118 32 23 22 22 19“. 

 
b) Teil II wird wie folgt gefasst:  

„II. Aktuelle Stunde  

Bei Aktuellen Stunden gilt für die Verteilung der Anzahl der Rednerinnen und 
Redner auf die Fraktionen folgendes Verhältnis: 

CSU FW AfD GRÜ SPD 

4 2 2 2 1“. 

21. In Nr. 4 der Anlage 3 (zu § 92) wird das Wort „vierteljährlichem“ durch das Wort 
„halbjährlichem“ ersetzt.  

 

§ 2 

Diese Änderung der Geschäftsordnung tritt zum ………. in Kraft. 
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Begründung:  

Zu Nr. 1:  

Anpassung der Inhaltsübersicht  

Zu Nr. 2:  

Wie im Deutschen Bundestag soll das Mitglied mit der längsten Landtagszugehörigkeit 
die Aufgabe der sogenannten Alterspräsidentin bzw. des sogenannten Alterspräsiden-
ten übernehmen.  

Zu Nr. 3:  

Im Zwischenausschuss soll freie Stellvertretung möglich sein.  

Zu Nrn. 4, 5 und 9:  

In § 1 ist die Wahlperiode mit dem Wort „Legislaturperiode“ legaldefiniert. Daher soll in 
der Geschäftsordnung durchgängig das Wort „Legislaturperiode“ verwendet werden. Es 
handelt sich dabei um eine rein redaktionelle Änderung.  

Zu Nr. 6:  

Die Gesetzesangabe ist zu berichtigen, um einen korrekten Normverweis in das Baye-
rische Datenschutzgesetz sicherzustellen.  

Zu Nr. 7:  

Bereits bisher wurde § 48 auch für die Fälle analog angewandt, in denen die Vollver-
sammlung Personen für eine Entsendung in Gremien außerhalb des Landtags gewählt 
hat. Diese gute und bewährte parlamentarische Praxis wird nun textlich nachvollzogen.  

Zu Nr. 8:  

Es soll klargestellt werden, dass sich eine Dritte Lesung, soweit sie beantragt wurde, 
an die Zweite Lesung anschließt.  

Zu Nr. 10:  

Es handelt sich um eine rein redaktionelle Änderung für eine geschlechtsneutrale For-
mulierung.  

Zu Nr. 11:  

Gemäß einer Entscheidung des Ältestenrats sind Zwischenbemerkungen ab Beginn der 
Aussprache, aber nur bis zum Abschluss eines Redebeitrags möglich. Diese zeitliche 
Begrenzung der Anmeldung von Zwischenbemerkungen ist inzwischen fest etablierte 
parlamentarische Praxis und wird nun in der Geschäftsordnung explizit verankert.  

Zu Nrn. 12 und 13:  

Mit Änderung des Bayerischen Abgeordnetengesetzes (BayAbgG) wird eine neue Sys-
tematik für Ordnungsmaßnahmen gesetzlich angelegt. Diese neue Systematik, die nun 
auch das Instrument des Ordnungsgelds umfasst, wird in der Geschäftsordnung abge-
bildet und verankert. Es ergibt sich nun ein Instrumentarium mit Ordnungsruf, Wortent-
ziehung, Ordnungsgeld, Verweisung aus dem Sitzungsaal und Ausschluss für weitere 
Sitzungen von Gremien des Landtags.  

Die Wortergreifung ohne Worterteilung fällt dabei unter den Begriff der Ordnung, per-
sönlich verletzende Ausführungen können unter die Verletzung der Ordnung sowie un-
ter die Verletzung der Würde des Landtags subsumiert werden, abhängig von der kon-
kreten Ausgestaltung.  

Der Begriff des besonders schweren Verstoßes meint auch andauernde und fortlau-
fende Störungen auf niederschwelligerem Niveau innerhalb einer laufenden Sitzung.  

Zu Nr. 14:  

Die bereits langjährig geübte Praxis wird nun in der Geschäftsordnung nachvollzogen.  

Zu Nrn. 15 und 16:  

Der Landtag arbeitet auf technisch den heutigen Anforderungen entsprechendem 
Stand. Dazu wurde auch der Plenarsaal so ertüchtigt, dass nun namentliche Abstim-
mungen im Regelfall elektronisch von den jeweiligen Sitzplätzen aus durchgeführt wer-
den können. Die bisherige Möglichkeit, namentliche Abstimmungen mit Stimmkarte 
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durchzuführen, bleibt erhalten, insbesondere für die Auflösung von Zweifelsfällen. Die 
Geschäftsordnung trägt diesem neuen Stand der Technik Rechnung.  

Zu Nr. 17:  

Vertreterinnen und Vertreter des Bayerischen Obersten Rechnungshofs, des Bayeri-
schen Landesamts für Datenschutzaufsicht sowie des Bayerischen Landesbeauftrag-
ten für den Datenschutz erhalten nun ebenfalls die Möglichkeit, durch Zuschaltung per 
Videokonferenztechnik an Sitzungen eines Ausschusses teilzunehmen. Dies war bisher 
aufgrund eines redaktionellen Versehens nicht der Fall.  

Zu Nr. 18:  

Das neue System der Ordnungsmaßnahmen soll auch im Verfahren der Ausschüsse 
verankert werden. In seiner neugefassten Form soll § 165 eine einfach zu handhabende 
Grundlage für die Anwendung durch die Ausschussvorsitzenden bieten. Auch hier kom-
men die Ordnungsmaßnahmen der Verweisung zur Sache, des Ordnungsrufs, des Sit-
zungsausschlusses sowie der Verhängung eines Ordnungsgelds in Betracht.  

Zu Nr. 19:  

Bereits mit dem Beschluss des Ältestenrats vom 4. Dezember 2019 wurde festgelegt, 
dass die Entwürfe der Niederschriften von den betroffenen Rednerinnen und Rednern 
nicht mehr am Ende durch Unterschrift bestätigt werden müssen. Außerdem gilt eine 
Genehmigungsfiktion, wenn innerhalb der Korrekturfrist von drei Werktagen keine Be-
richtigungen mitgeteilt werden. Diese Vereinfachungen haben sich in der parlamentari-
schen Praxis bewährt und werden nun in der Geschäftsordnung festgeschrieben. 

Zu Nr. 20:  

In der 19. Legislaturperiode gibt es im Landtag nunmehr fünf Fraktionen. Die Änderun-
gen der Redezeiten und der Anzahl der Rednerinnen und Redner in der Aktuellen 
Stunde in der Anlage 1 tragen dieser neuen Zusammensetzung Rechnung. Die auch in 
der Anlage 1 verankerte Systematik zur Ermittlung der Redeanteile bleibt unverändert.  

Zu Nr. 21:  

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung/Entbürokratisierung wird die vierteljährli-
che Immunitätsberichterstattung auf eine halbjährliche umgestellt. Der Bericht löst ei-
nen nicht unerheblichen Verwaltungsaufwand bei der Staatsregierung aus. Da die we-
sentlichen verfahrensleitenden Entscheidungen ohnehin berichtet werden, ist der Er-
kenntnisgewinn einer vierteljährlichen Immunitätsberichterstattung überschaubar. Der 
Immunitätsbericht stellt mehr eine Zusammenfassung dar, die über weite Strecken 
(auch nur) Verweisungen auf die bereits erfolgten Einzelberichte enthält. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration 

Antrag der Abgeordneten Klaus Holetschek, Michael Hofmann, 
Prof. Dr. Winfried Bausback u.a. und Fraktion (CSU), 
Florian Streibl, Felix Locke, Tobias Beck u.a. und Fraktion (FREIE WÄHLER), 
Katharina Schulze, Johannes Becher, Jürgen Mistol u.a. und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), 
Florian von Brunn, Dr. Simone Strohmayr, Holger Grießhammer u.a. und 
Fraktion (SPD) 
Drs. 19/2786 

zur Änderung der Geschäftsordnung für den Bayerischen Landtag 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatter: Dr. Alexander Dietrich 
Mitberichterstatter: Christoph Maier 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen 
und Integration federführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit 
dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 12. Sitzung am 11. Juli 
2024 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 

Petra Guttenberger 
Vorsitzende 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Klaus Holetschek, Michael Hofmann, Prof. Dr. Winfried 
Bausback, Tanja Schorer-Dremel, Martin Wagle, Petra Guttenberger, 
Dr. Alexander Dietrich, Dr. Stephan Oetzinger, Martin Stock, Karl Straub, Peter 
Wachler und Fraktion (CSU), 

Florian Streibl, Felix Locke, Tobias Beck, Martin Behringer, Dr. Martin 
Brunnhuber, Susann Enders, Stefan Frühbeißer, Johann Groß, Wolfgang Hauber, 
Bernhard Heinisch, Alexander Hold, Marina Jakob, Michael Koller, Nikolaus 
Kraus, Josef Lausch, Christian Lindinger, Rainer Ludwig, Ulrike Müller, 
Prof. Dr. Michael Piazolo, Bernhard Pohl, Julian Preidl, Anton Rittel, Markus 
Saller, Martin Scharf, Werner Schießl, Gabi Schmidt, Roswitha Toso, Roland 
Weigert, Jutta Widmann, Benno Zierer, Felix Freiherr von Zobel, Thomas Zöller 
und Fraktion (FREIE WÄHLER), 

Katharina Schulze, Johannes Becher, Jürgen Mistol, Ludwig Hartmann, Claudia 
Köhler, Verena Osgyan, Tim Pargent, Stephanie Schuhknecht und Fraktion 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), 

Florian von Brunn, Dr. Simone Strohmayr, Holger Grießhammer, Volkmar 
Halbleib, Ruth Müller, Anna Rasehorn, Markus Rinderspacher, Arif Taşdelen, 
Horst Arnold, Nicole Bäumler, Martina Fehlner, Christiane Feichtmeier, Sabine 
Gross, Doris Rauscher, Harry Scheuenstuhl, Ruth Waldmann, Katja Weitzel und 
Fraktion (SPD) 

Drs. 19/2786, 19/2841 

zur Änderung der Geschäftsordnung für den Bayerischen Landtag 

§ 1 

Die Geschäftsordnung für den Bayerischen Landtag (BayLTGeschO) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. August 2009 (GVBl. S. 420, BayRS 1100-3-I), die 
zuletzt durch Beschluss des Bayerischen Landtags vom 30. Oktober 2023 (GVBl. 
S. 620) und durch Beschluss des Bayerischen Landtags vom 15. November 2023 
(GVBl. S. 622) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:  

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:  

a) Die Angabe zu § 48 wird wie folgt gefasst:  

„§ 48 Bestellungen und Wahlen für Gremien außerhalb des Landtags“.  

b) Die Angaben zu den §§ 115 bis 120 werden durch folgende Angaben ersetzt:  

„§ 115 Verweisung zur Sache, Wortentziehung  

§ 116 Ordnungsruf, Wortentziehung  

§ 116a Ordnungsgeld  
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§ 117 Sitzungsausschluss  

§ 118 Einspruch gegen Ordnungsruf, Wortentziehung und Ordnungsgeld 

§ 119 Einspruch gegen den Ausschluss vom weiteren Verlauf der Sitzung  

§ 120 Folgen des Sitzungsausschlusses“.  

2. § 2 Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:  

„1Den Vorsitz führt das am längsten dem Bayerischen Landtag angehörende Mit-
glied; falls dieses ablehnt oder verhindert ist, das Mitglied, das an Zugehörigkeits-
jahren am nächsten kommt und hierzu bereit ist (Alterspräsidentin oder Alterspräsi-
dent); bei gleicher Dauer der Zugehörigkeit zum Landtag entscheidet das höhere 
Lebensalter.“  

3. § 21 Abs. 1 wird wie folgt geändert:  

a) Satz 2 wird wie folgt gefasst:  

„2Der Landtag bestellt einmalig die Mitglieder des Zwischenausschusses und 
die gleiche Anzahl von Stellvertreterinnen und Stellvertretern nach dem Vor-
schlag der Fraktionen.“  

b) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt:  

„3Stellvertretung ist innerhalb der für die Fraktionen bestellten Stellvertreterin-
nen und Stellvertreter unbeschränkt und jederzeit zulässig.“  

c) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4.  

4. In § 33 Satz 3 wird das Wort „Wahlperiode“ durch das Wort „Legislaturperiode“ er-
setzt.  

5. In § 34 Abs. 2 Satz 1 wird das Wort „Wahlperiode“ durch das Wort „Legislaturperi-
ode“ ersetzt.  

6. In § 39 Satz 1 wird die Angabe „Art. 33 BayDSG“ durch die Angabe „Art. 17 
BayDSG“ ersetzt.  

7. § 48 wird wie folgt geändert:  

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:  

„§ 48 

Bestellungen und Wahlen für Gremien außerhalb des Landtags“. 

b) Abs. 1 wird wie folgt geändert:  

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „bestellen“ die Wörter „beziehungsweise 
zu wählen“ eingefügt und die Wörter „die Bestellung“ durch das Wort „dies“ 
ersetzt.  

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:  

„2Soweit solche Vorschriften fehlen, bestellt beziehungsweise wählt der 
Landtag die Personen auf Vorschlag der Fraktionen nach dem Sainte-
Laguë/Schepers-Verfahren.“  

c) In Abs. 2 werden die Wörter „die Bestellungen“ durch die Wörter „das Ergebnis“ 
ersetzt.  

8. In § 53 Abs. 2 Satz 1 werden die Wörter „ , wenn sachliche Änderungen der Geset-
zesvorlage nicht beschlossen sind oder nicht eine Fraktion oder 20 Mitglieder des 
Landtags widersprechen“ gestrichen.  

9. In § 77 Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 2 Nr. 3 wird jeweils das Wort „Wahlperiode“ durch das 
Wort „Legislaturperiode“ ersetzt.  

10. In § 105 Abs. 1, in der Überschrift zu § 108, in § 108 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 und 3 
und Abs. 3 Satz 1, § 131 Nr. 6, § 156 Abs. 1 und § 159 Abs. 1, Abs. 3 Satz 1 und 3 
und Abs. 4 wird jeweils das Wort „Rednerliste“ durch das Wort „Redeliste“ ersetzt.  
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11. § 111 Abs. 4 wird wie folgt geändert:  

a) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt:  

„2Zwischenbemerkungen sind bis zum Schluss des Debattenbeitrags anzumel-
den.“  

b) Die bisherigen Sätze 2 bis 6 werden die Sätze 3 bis 7. 

12. Die Überschrift des § 115 wird wie folgt gefasst:  

„§ 115 

Verweisung zur Sache, Wortentziehung“. 

13. Die §§ 116 bis 120 werden durch die folgenden §§ 116 bis 120 ersetzt:  

„§ 116 

Ordnungsruf, Wortentziehung 

(1) 1Die Präsidentin oder der Präsident kann ein Mitglied des Landtags, wenn 
es die Ordnung oder die Würde des Landtags verletzt, mit Nennung des Namens 
zur Ordnung rufen. 2Dies kann auch in der nächstfolgenden Sitzung geschehen, 
wenn die Präsidentin oder der Präsident sich dies vorbehalten hat. 3Der Ordnungs-
ruf und der Anlass hierzu dürfen von den nachfolgenden Rednerinnen und Rednern 
nicht behandelt werden.  

(2) 1Verletzt ein Mitglied des Landtags nach einem bereits erfolgten Ordnungs-
ruf während desselben Beratungsgegenstands erneut die Ordnung oder die Würde 
des Landtags, so kann ihm die Präsidentin oder der Präsident das Wort entziehen 
und darf es ihm in derselben Aussprache nicht wieder erteilen. 2Die Wortentziehung 
kann mit der Festsetzung eines Ordnungsgelds gemäß § 116a verbunden werden, 
wenn sich die Präsidentin oder der Präsident dies entsprechend vorbehält oder zu 
diesem Zweck die Sitzung zum Zusammentritt des Präsidiums unterbrochen wird.  

 

§ 116a 

Ordnungsgeld 

(1) 1Wegen einer erheblichen Verletzung der Ordnung oder der Würde des 
Landtags durch ein Mitglied des Landtags im Rahmen einer Sitzung oder einer Sit-
zungsfolge der Vollversammlung kann die Präsidentin oder der Präsident die Sit-
zung unterbrechen und das Präsidium einberufen, das nach entsprechender Bera-
tung ein Ordnungsgeld in Höhe von bis zu 2 000 € festsetzen kann, ungeachtet 
dessen, ob zuvor ein Ordnungsruf ergangen ist. 2Im Wiederholungsfall erhöht sich 
das Ordnungsgeld auf bis zu 4 000 €. 3Ein Wiederholungsfall im Sinne von Satz 2 
liegt vor, wenn gegenüber dem Mitglied des Landtags innerhalb derselben Sitzung 
oder Sitzungsfolge bereits ein Ordnungsgeld festgesetzt wurde. 4Nach Wiederauf-
nahme der Sitzung gibt die Präsidentin oder der Präsident die Entscheidung des 
Präsidiums bekannt. 5Die Bekanntgabe der Verhängung des Ordnungsgelds kann 
auch in der nächstfolgenden Sitzung geschehen, wenn die Präsidentin oder der 
Präsident sich dies in der Sitzung vorbehalten hat und das Präsidium sich in der 
Zwischenzeit beraten und eine entsprechende Entscheidung getroffen hat. 6§ 116 
Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend.  

(2) Die Erheblichkeit der Verletzung der Ordnung oder der Würde des Landtags 
kann auch in einer Wiederholung von Störungen liegen, die für sich betrachtet als 
einzelne Handlung, Maßnahme oder Äußerung die Erheblichkeitsschwelle nicht 
überschreiten würden.  

 

§ 117 

Sitzungsausschluss 

(1) 1Bei einem besonders schweren Verstoß gegen die Ordnung oder die Würde 
des Landtags kann die Präsidentin oder der Präsident die Sitzung unterbrechen und 
das Präsidium einberufen, das nach entsprechender Beratung entscheiden kann, 
dass ein Mitglied des Landtags, auch ohne dass zuvor ein Ordnungsruf ergangen 
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oder ein Ordnungsgeld festgesetzt worden ist, für die Dauer der Sitzung aus dem 
Saal zu verweisen ist. 2Das Präsidium kann den Sitzungsausschluss mit der Fest-
setzung eines Ordnungsgelds in Höhe von bis zu 4 000 € verbinden. 3Bei der Be-
messung des Ordnungsgelds können auch wiederholte Störungen herangezogen 
werden, die für sich betrachtet als vorangegangene einzelne Handlung, Maßnahme 
oder Äußerung die Erheblichkeitsschwelle nicht überschritten haben. 4Nach Wie-
deraufnahme der Sitzung gibt die Präsidentin oder der Präsident die Entscheidung 
des Präsidiums bekannt. 5§ 116 Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend. 6Das ausgeschlos-
sene Mitglied des Landtags hat nach Bekanntgabe der Entscheidung des Präsidi-
ums und entsprechender Aufforderung durch die Präsidentin oder den Präsidenten 
den Saal unverzüglich zu verlassen.  

(2) Wird dieser Aufforderung keine Folge geleistet, so unterbricht die Präsiden-
tin oder der Präsident erneut die Sitzung und beruft sofort das Präsidium ein, das 
über etwaige weitere Maßnahmen berät.  

(3) 1Nach Wiederaufnahme der Sitzung durch die Präsidentin oder den Präsi-
denten kann die Vollversammlung auf Empfehlung des Präsidiums das Mitglied des 
Landtags ohne Beratung von der Teilnahme an höchstens zehn weiteren Sitzungen 
der Vollversammlung und Sitzungen weiterer Gremien des Landtags ausschließen. 
2Ein solcher Beschluss bedarf einer Zweidrittelmehrheit. 3§ 116 Abs. 1 Satz 3 gilt 
entsprechend.  

 

§ 118 

Einspruch gegen Ordnungsruf, Wortentziehung und Ordnungsgeld 

(1) Ist gemäß § 115 oder § 116 einem Mitglied des Landtags das Wort entzogen 
worden, so entscheidet auf Einspruch der Rednerin oder des Redners durch Zuruf 
zur Präsidentin oder zum Präsidenten die Vollversammlung sofort über die Berech-
tigung des Einspruchs.  

(2) 1Ein Mitglied des Landtags kann gegen einen Ordnungsruf oder die Festset-
zung eines Ordnungsgelds gemäß Art. 4a Abs. 1 BayAbgG Einspruch binnen einer 
Woche schriftlich oder in elektronischer Form gegenüber der Präsidentin oder dem 
Präsidenten einlegen. 2Über den Einspruch entscheidet der Ältestenrat endgültig. 
3Er kann die Maßnahme aufheben oder mildern.  

 

§ 119 

Einspruch gegen den Ausschluss vom weiteren Verlauf der Sitzung 

(1) 1Gegen den Ausschluss vom weiteren Verlauf der Sitzung nach Maßgabe 
von § 117 Abs. 1 steht dem betreffenden Mitglied des Landtags der Einspruch zu. 
2Der Einspruch kann entweder sofort durch Zuruf zur Präsidentin oder zum Präsi-
denten erfolgen oder nachträglich binnen einer Woche schriftlich oder in elektroni-
scher Form gegenüber der Präsidentin oder dem Präsidenten eingelegt werden.  

(2) 1Erfolgt der Einspruch durch Zuruf zur Präsidentin oder zum Präsidenten, so 
muss über ihn sofort entschieden werden. 2Die Präsidentin oder der Präsident hat 
zu diesem Zweck die Sitzung zu unterbrechen und den Ältestenrat einzuberufen. 
3Dieser berät über den Einspruch und gibt der Vollversammlung eine Empfehlung. 
4Das betroffene Mitglied des Landtags sowie die Mitglieder des Präsidiums, die bei 
der Entscheidung über den Ausschluss von der Sitzung beteiligt waren, haben An-
spruch, vom Ältestenrat vor dessen Entscheidung gehört zu werden. 5Die Vollver-
sammlung entscheidet über den Einspruch ohne Beratung vor Wiedereintritt in die 
Tagesordnung.  

(3) 1Wird der Einspruch nachträglich schriftlich oder in elektronischer Form ein-
gelegt, entscheidet der Ältestenrat endgültig. 2Abs. 2 Satz 4 findet Anwendung. 3Die 
Präsidentin oder der Präsident gibt die Entscheidung des Ältestenrats der Vollver-
sammlung bekannt.  
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§ 120 

Folgen des Sitzungsausschlusses 

(1) 1Soweit nach § 117 ein Mitglied des Landtags aus einer oder mehreren Sit-
zungen der Vollversammlung ausgeschlossen worden ist, ruhen während der Zeit 
des Ausschlusses seine Rechte als Mitglied des Landtags innerhalb des Hauses 
mit Ausnahme des Rechts der Teilnahme an Sitzungen seiner Fraktion und deren 
Gremien. 2Das Ruhen gilt auch für Sitzungen, die außerhalb des Hauses stattfin-
den.  

(2) 1Das betroffene Mitglied gilt nicht als entschuldigt. 2Eine Kürzung der Kos-
tenpauschale nach Art. 7 BayAbgG bleibt unberührt.“  

14. § 126 Abs. 4 wird wie folgt gefasst:  

„(4) Soweit über Anträge im Rahmen einer Gesamtabstimmung nach § 59 
Abs. 7 abgestimmt wird, werden der Abstimmung die Voten der Fraktionen in der 
Ausschussberatung entsprechend den Bestimmungen der Abs. 2 und 3 zu Grunde 
gelegt.“  

15. § 130 wird wie folgt geändert:  

a) Dem Abs. 1 wird folgender Abs. 1 vorangestellt:  

„(1) Die namentliche Abstimmung erfolgt grundsätzlich in elektronischer 
Form.“  

b) Der bisherige Abs. 1 wird Abs. 2 und Satz 1 wird wie folgt gefasst:  

„1Sofern eine namentliche Abstimmung nicht in elektronischer Form durchge-
führt werden kann, erfolgt diese, indem die Mitglieder des Landtags die amtli-
che, ihren Namen tragende und mit „Ja“, „Nein“ oder „Enthaltung“ gekennzeich-
nete Stimmkarte einer Schriftführerin oder einem Schriftführer oder einer Mitar-
beiterin oder einem Mitarbeiter des Landtagsamts übergeben, die die Stimm-
karten in die dafür bereitgestellten Urnen legen.“  

c) Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 3.  

d) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 4 und wie folgt gefasst:  

„(4) 1Für die Durchführung der namentlichen Abstimmung in elektronischer 
Form stehen drei Minuten zur Verfügung. 2Folgen direkt im Anschluss weitere 
namentliche Abstimmungen in elektronischer Form, stehen für deren Durchfüh-
rung jeweils zwei Minuten zur Verfügung. 3Für die Durchführung der namentli-
chen Abstimmung in nicht-elektronischer Form stehen fünf Minuten zur Verfü-
gung. 4Folgen direkt im Anschluss weitere namentliche Abstimmungen in nicht-
elektronischer Form, stehen für deren Durchführung jeweils drei Minuten zur 
Verfügung. 5Die Präsidentin oder der Präsident kann die Frist zur Stimmabgabe 
verlängern oder verkürzen. 6Nach Beendigung des Abstimmungsvorgangs stellt 
das amtierende Präsidium das Ergebnis fest, das die Präsidentin oder der Prä-
sident verkündet.“  

16. In § 132 wird Abs. 2 durch die folgenden Abs. 2 und 3 ersetzt:  

„(2) 1Wird das Ergebnis einer in elektronischer Form durchgeführten namentli-
chen Abstimmung in dieser Weise bestritten, so wird die Abstimmung in nicht-elek-
tronischer Form wiederholt. 2Wird auch dieses Ergebnis in dieser Weise bestritten, 
so werden die Stimmkarten durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Land-
tagsamts in einen Umschlag gegeben, der im Beisein der Schriftführerinnen und 
Schriftführer verschlossen wird. 3In einer sofort einzuberufenden Sitzung des Ältes-
tenrats werden die Stimmkarten erneut gezählt. 4Der Ältestenrat stellt das Ergebnis 
fest, das die Präsidentin oder der Präsident nach Wiederaufnahme der Sitzung ver-
kündet.  

(3) 1Wird das Ergebnis einer in nicht-elektronischer Form durchgeführten na-
mentlichen Abstimmung in dieser Weise bestritten, so werden die Stimmkarten 
durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landtagsamts in einen Umschlag gege-
ben, der im Beisein der Schriftführerinnen und Schriftführer verschlossen wird. 
2Abs. 2 Satz 3 und 4 findet Anwendung.“  
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17. § 140a Satz 1 wird wie folgt geändert:  

a) Nach Nr. 2 wird folgende Nr. 3 eingefügt:  

„3. Vertreterinnen und Vertreter des Bayerischen Obersten Rechnungshofs, 
des Landesamts für Datenschutzaufsicht und des Bayerischen Landesbe-
auftragten für den Datenschutz,“.  

b) Die bisherigen Nrn. 3 bis 6 werden die Nrn. 4 bis 7.  

18. § 165 Abs. 2 wird durch die folgenden Abs. 2 bis 8 ersetzt:  

„(2) 1Die oder der Vorsitzende verweist eine Rednerin oder einen Redner, die 
oder der vom Beratungsgegenstand abschweift, zur Sache. 2Ist eine Rednerin oder 
ein Redner während derselben Rede drei Mal zur Sache verwiesen und beim zwei-
ten Ruf auf die möglichen Folgen des dritten hingewiesen worden, so kann die oder 
der Vorsitzende dieser Rednerin oder diesem Redner das Wort entziehen. 3§ 115 
Abs. 2 gilt entsprechend.  

(3) 1Die oder der Vorsitzende kann ein Mitglied des Landtags, wenn es die Ord-
nung oder die Würde des Landtags verletzt, mit Nennung des Namens zur Ordnung 
rufen. 2Verletzt ein Mitglied des Landtags nach einem bereits erfolgten Ordnungsruf 
während desselben Beratungsgegenstands erneut die Ordnung oder die Würde des 
Landtags, so kann die oder der Vorsitzende dieser Rednerin oder diesem Redner 
das Wort entziehen. 3§ 115 Abs. 2 und § 116 Abs. 1 Satz 2 gelten entsprechend.  

(4) 1Bei einem besonders schweren Verstoß gegen die Ordnung oder die Würde 
des Landtags kann die oder der Vorsitzende nach Einholung einer Empfehlung der 
Präsidentin oder des Präsidenten ein Mitglied des Landtags, auch ohne dass zuvor 
ein Ordnungsruf ergangen ist, für die Dauer der Sitzung aus dem Saal verweisen. 
2Zur Einholung der Empfehlung der Präsidentin oder des Präsidenten wird die Sit-
zung unterbrochen. 3Das betroffene Mitglied des Landtags sowie die oder der Vor-
sitzende haben Anspruch, von der Präsidentin oder dem Präsidenten vor Abgabe 
der Einschätzung gehört zu werden. 4§ 117 Abs. 1 Satz 5 und 6, Abs. 2 gilt entspre-
chend.  

(5) 1Die oder der Vorsitzende kann gegenüber der Präsidentin oder dem Präsi-
denten beantragen, dass das Präsidium eine erhebliche Verletzung der Ordnung 
oder der Würde des Landtags während einer Ausschusssitzung mit einem Ord-
nungsgeld in Höhe von bis zu 2 000 € ahndet, unabhängig davon, ob wegen dieser 
Verletzung ein Ordnungsruf oder ein Sitzungsausschluss ausgesprochen wurde. 
2Das Ordnungsgeld erhöht sich auf bis zu 4 000 €, wenn das Mitglied des Landtags 
innerhalb derselben Sitzung die Ordnung oder die Würde des Landtags wiederholt 
erheblich verletzt hat. 3§ 118 Abs. 2 gilt entsprechend. 4Die oder der Vorsitzende 
hat die Beantragung eines Ordnungsgelds während der Sitzung dem betroffenen 
Mitglied anzukündigen.  

(6) Ist gemäß Abs. 2 oder Abs. 3 einem Mitglied des Landtags das Wort entzo-
gen worden, so entscheidet auf Einspruch der Rednerin oder des Redners durch 
Zuruf zur oder zum Vorsitzenden der Ausschuss sofort über die Berechtigung des 
Einspruchs.  

(7) Für den Einspruch gegen einen Ordnungsruf gilt § 118 Abs. 2 entsprechend. 

(8) 1Gegen den Ausschluss vom weiteren Verlauf der Sitzung nach Maßgabe 
des Abs. 4 steht dem betreffenden Mitglied des Landtags der Einspruch zu. 2Der 
Einspruch kann entweder sofort durch Zuruf zur oder zum Vorsitzenden erfolgen 
oder nachträglich binnen einer Woche schriftlich oder in elektronischer Form ge-
genüber der Präsidentin oder dem Präsidenten eingelegt werden. 3Erfolgt der Ein-
spruch durch Zuruf zur oder zum Vorsitzenden, entscheidet der Ausschuss über 
den Einspruch ohne Beratung vor Wiedereintritt in die Tagesordnung; die oder der 
Vorsitzende gibt die Entscheidung bekannt. 4Wird der Einspruch nachträglich 
schriftlich oder in elektronischer Form eingelegt, entscheidet der Ältestenrat end-
gültig. 5§ 119 Abs. 2 Satz 4 findet entsprechende Anwendung.“  
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19. § 183 wird wie folgt geändert:  

a) Abs. 2 Satz 3 wird aufgehoben.  

b) Abs. 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst:  

„2Erfolgt innerhalb einer Korrekturfrist von drei Werktagen keine Rückmeldung, 
gilt die Niederschrift als genehmigt.“  

20. Anlage 1 wird wie folgt geändert:  

a) Teil I wird wie folgt geändert:  

aa) In Nr. 2.1.2 wird die Angabe „32“ durch die Angabe „29“ ersetzt.  

bb) In Nr. 2.2.1 wird die Angabe „54“ durch die Angabe „51“ ersetzt.  

cc) In Nr. 2.2.2 wird die Angabe „32“ durch die Angabe „29“ ersetzt.  

dd) In Nr. 2.3.2 wird die Angabe „32“ durch die Angabe „29“ ersetzt.  

ee) In Nr. 2.4 wird die Angabe „73“ durch die Angabe „51“ ersetzt.  

ff) In Nr. 2.5 wird die Angabe „32“ durch die Angabe „29“ ersetzt.  

gg) In Nr. 2.6.2 wird die Angabe „137“ durch die Angabe „118“ und die Angabe 
„23“ durch die Angabe „24“ ersetzt.  

hh) In Nr. 2.7.2 wird die Angabe „32“ durch die Angabe „29“ ersetzt.  

ii) In Nr. 4.1 wird die Angabe „32“ durch die Angabe „29“ ersetzt.  

jj) Nr. 5 wird wie folgt gefasst: 

„5. Redezeitverteilung:  

Die jeweils festgelegten Gesamtredezeiten verteilen sich nach den in 
Nummer I.1 aufgestellten Kriterien wie folgt auf die einzelnen Fraktionen  

(Angabe in Minuten): 

Gesamtredezeit CSU FW AfD GRÜ SPD 

29 9 6 5 5 4 

51 16 10 9 9 7 

 

Bei Dringlichkeitsanträgen: 

Gesamtredezeit CSU FW AfD GRÜ SPD 

118 32 23 22 22 19“. 

 
b) Teil II wird wie folgt gefasst:  

„II. Aktuelle Stunde  

Bei Aktuellen Stunden gilt für die Verteilung der Anzahl der Rednerinnen und 
Redner auf die Fraktionen folgendes Verhältnis: 

CSU FW AfD GRÜ SPD 

4 2 2 2 1“. 

21. In Nr. 4 der Anlage 3 (zu § 92) wird das Wort „vierteljährlichem“ durch das Wort 
„halbjährlichem“ ersetzt.  
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§ 2 

Diese Änderung der Geschäftsordnung tritt zum 17. Juli 2024 in Kraft. 

Die Präsidentin 

Ilse Aigner 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann
Abg. Michael Hofmann
Abg. Jürgen Mistol
Abg. Martin Huber
Abg. Volkmar Halbleib
Abg. Christoph Maier
Abg. Franc Dierl
Abg. Felix Locke



Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Ich rufe Tagesordnungspunkt 16 auf:

Antrag der Abgeordneten

Klaus Holetschek, Michael Hofmann, Prof. Dr. Winfried Bausback u. a. und 

Fraktion (CSU),

Florian Streibl, Felix Locke, Tobias Beck u. a. und Fraktion (FREIE WÄHLER),

Katharina Schulze, Johannes Becher, Jürgen Mistol u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN),

Florian von Brunn, Dr. Simone Strohmayr, Holger Grießhammer u. a. und 

Fraktion (SPD)

zur Änderung der Geschäftsordnung für den Bayerischen Landtag (Drs. 19/2786)

Ich eröffne die Aussprache. Die Gesamtredezeit der Fraktionen beträgt 29 Minuten. 

Die Redezeit der Staatsregierung orientiert sich an der Redezeit der stärksten Frak-

tion. – Als erstem Redner für die CSU-Fraktion erteile ich dem Kollegen Michael Hof-

mann das Wort. Bitte schön.

Michael Hofmann (CSU): Sehr geehrter Herr Vizepräsident, liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Wir haben heute eine Änderung der Geschäftsordnung auf der Tagesord-

nung. Wir haben in unserer Geschäftsordnung ein paar Entwicklungen nachzuvollzie-

hen, die sich seit Beginn dieser Legislaturperiode ergeben haben. Das Offensichtlichs-

te ist, dass wir die Redezeiten anpassen, weil sich die Zusammensetzung des 

Parlaments verändert hat und die bisherige Geschäftsordnung in den Anlagen noch 

eine weitere Fraktion aufführt, die es im Parlament nicht mehr gibt.

Wir haben das bisher schon kollegialiter in der Art und Weise gehandhabt, wie wir es 

nun wortwörtlich festschreiben werden. Wir verfahren nach der Redezeitverteilung, die 

wir seit Jahren so in der Geschäftsordnung haben.

Des Weiteren haben wir eine Änderung im Zusammenhang mit einem Abstimmungs-

verfahren. Auch das haben wir in der Zwischenzeit schon weitläufig getestet und ge-

prüft. Nach anfänglichen Schwierigkeiten stellen wir fest: Die elektronische namentli-
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che Abstimmung funktioniert hervorragend; jeder weiß, welche Knöpfe er drücken 

muss, damit das herauskommt, was er gerne hätte. Insoweit, glaube ich, sind wir als 

bayerisches Parlament auf einem modernen Weg. Diesen modernen Weg wollen wir 

natürlich in der Geschäftsordnung festhalten.

Ein weiterer Punkt, der uns wichtig ist, weil er die Arbeitsweise des Parlaments in 

einer durchaus schwierigen Zeit sozusagen erleichtert, betrifft die Stellvertretung im 

Zwischenausschuss. Bisher war es so, dass die jeweiligen Mitglieder des Zwischen-

ausschusses nur von bestimmten Stellvertretern vertreten werden konnten. Hier nor-

mieren wir jetzt sozusagen eine freie Vertretungswahl. Das sichert die Arbeitsfähigkeit 

des Zwischenausschusses.

Nicht ganz so lapidar sind zwei weitere Änderungen. Zum einen betrifft das die Frage, 

wer in Zukunft bei einer konstituierenden Sitzung als Alterspräsident die Sitzung leiten 

soll. Bisher war es so, dass es nach dem Lebensalter gegangen ist. Ich will jetzt nicht 

darüber spekulieren, ob das gegenüber Jüngeren diskriminierend war oder nicht. Ins-

gesamt – so können wir festhalten – ist es durchaus sinnvoll, wenn diejenigen mit der 

längsten Erfahrung im Parlament die Sitzung leiten. Der Anknüpfungspunkt ist wohl 

von vielen nachvollziehbar; denn die erfahrenen Kolleginnen und Kollegen haben in 

der Hinsicht so viel mitgemacht, dass sie mit Unterstützung des Landtagsamts eine 

konstituierende Sitzung mit Sicherheit hervorragend leiten können. Deswegen gehen 

wir weg von dem Gedanken des Alterspräsidenten nach Lebensalter und hin zum Al-

terspräsidenten nach Dauer der Zugehörigkeit.

Wir müssen noch eine weitere Entwicklung nachvollziehen: die von uns vorgenomme-

nen Änderungen im Abgeordnetengesetz in Zusammenhang mit den Ordnungsmaß-

nahmen. Dazu gab es hinreichend Diskussionen. Im Grunde erübrigt es sich, hier 

noch einmal die einzelnen Ordnungsmaßnahmen im Detail aufzuführen; die Diskus-

sion haben wir schon bei der Änderung des Abgeordnetengesetzes geführt. Wir zeich-

nen das hier schlicht und einfach nach, projizieren das auch auf die Ausschüsse, was 

ganz wichtig ist, weil die eine oder andere Entscheidung letztlich nicht allein von der 
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Sitzungsleitung zu treffen ist, sondern von einer übergeordneten Instanz. Wir haben in 

der Hinsicht sichergestellt, dass bestimmte förmliche Verfahren, wenn Ordnungsmaß-

nahmen verhängt werden, von jeder einzelnen Abgeordneten bzw. jedem einzelnen 

Abgeordneten ergriffen werden können, um später vielleicht ein Rechtsbehelfsverfah-

ren, ein Rechtsmittelverfahren anzustrengen. Auch deswegen müssen wir das in der 

Geschäftsordnung regeln.

Ich behalte mir noch etwas Redezeit zurück für den Fall, dass noch Punkte kommen, 

die einer Erwiderung bedürfen, aber einen kleinen Punkt will ich an der Stelle schon 

noch bringen: In der Diskussion um die Änderung des Abgeordnetengesetzes gab es 

die Kritik, man würde hier Meinungsfreiheit beschneiden und die freie Mandatsaus-

übung. Ich muss jetzt sagen: Frau Präsidentin, wir haben hier in den letzten Wochen 

und Monaten, seitdem das Abgeordnetengesetz geändert worden ist, eine wohltuende 

Versachlichung, was Zwischenrufe angeht. Es könnte immer noch besser sein; man-

che führen sich hier mitunter immer noch auf wie pubertierende Halbstarke, die einen 

Kasten Bier ausgetrunken haben. Das muss man an der Stelle auch mal sagen. Ob 

das rügefähig ist bzw. ob das mit einem Ordnungsruf geahndet werden kann, ist eine 

andere Frage. Wir hoffen, dass wir auch diese Form unparlamentarischen Verhaltens 

allmählich aus dem Parlament vertreiben können. Ich kann jedenfalls feststellen: Wir 

haben eine Verbesserung, seitdem das Abgeordnetengesetz geändert worden ist. Ich 

hoffe, dass wir in diesem parlamentarischen geistigen Sinn weiter miteinander verfah-

ren können. Auch wenn wir jetzt vorsorglich die Geschäftsordnung ändern, hoffe ich 

für uns alle, dass die Ordnungsmaßnahmen möglichst nicht zum Tragen kommen.

Ich danke den Fraktionen der demokratischen Parteien, dass wir diese Änderung der 

Geschäftsordnung so durchführen können, und bitte um Zustimmung.

(Beifall bei der CSU, den FREIEN WÄHLERN, den GRÜNEN und der SPD)

Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Als nächstem Redner erteile ich dem Kol-

legen Jürgen Mistol für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN das Wort. Bitte schön.

Protokollauszug
26. Plenum, 17.07.2024 Bayerischer Landtag – 19. Wahlperiode 3

https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/5106


Jürgen Mistol (GRÜNE): Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Ich kann gleich 

da anknüpfen, wo der Kollege Hofmann aufgehört hat. Wir haben vor Kurzem das Ab-

geordnetengesetz geändert, um die Debattenkultur hier im Landtag zu stärken. Als 

Landtag vollziehen wir jetzt diese Änderungen des Gesetzes und schaffen in unserer 

Geschäftsordnung die erforderlichen Hebel, um einen geordneten parlamentarischen 

Geschäftsgang sicherzustellen.

Wir sind leider – so muss ich sagen – an einem Punkt angelangt, an dem wir mit dem 

Instrument der Rüge nicht mehr auskommen. Das haben wir schon diskutiert. Jahr-

zehntelang hat das Instrument der Rüge völlig ausgereicht, um Abgeordnete zu er-

mahnen, denen sozusagen "der Gaul durchgegangen" ist. Zur Ahndung von Grenz-

überschreitungen, wie wir sie beispielsweise während der Corona-Pandemie von 

einem Abgeordneten der AfD-Fraktion erlebt haben, der bei seiner Rede eine Gas-

maske getragen hat, braucht es ein schärferes Schwert.

Mit dem vorliegenden Antrag zur Änderung der Geschäftsordnung geben wir dem Par-

lament den notwendigen Instrumentenkasten zur Aufrechterhaltung der Ordnung und 

Würde des Landtags an die Hand: Ordnungsruf, Wortentziehung, Ordnungsgeld, Ver-

weisung aus dem Sitzungssaal und in letzter Konsequenz den Ausschluss aus weite-

ren Sitzungen von Gremien des Landtags. Ich gebe dem Kollegen Hofmann recht, 

schon die Ankündigung der Änderung hat hier deutliche Auswirkungen gehabt. Ich 

hoffe, es bleibt dabei.

Wir machen den Landtag damit wehrhaft gegenüber den Feinden der Demokratie; 

denn leider müssen wir festhalten: Seit dem Einzug der AfD in den Landtag zu Beginn 

der letzten Legislaturperiode hat wirklich eine Verrohung der politischen Kultur hier im 

Landtag stattgefunden. Wir haben Grenzüberschreitungen erlebt, die wir nicht hinneh-

men können. Auch die Debattenkultur hat wirklich enormen Schaden genommen. Die 

AfD schimpft, sie beleidigt, sie hetzt, sie macht demokratische Institutionen verächt-

lich.
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All das hat bei der AfD Methode. Sie provoziert gezielt, um Schlagzeilen zu generie-

ren. In all diesen Fällen haben wir nun eine Handhabe, um klare Grenzen zu setzen. 

Ich bin mir sicher, dass unsere Sitzungsleitungen, unsere Gremien, wie das Präsidium 

und der Ältestenrat, mit diesem Instrumentarium verantwortungsvoll umgehen werden.

(Unruhe)

Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kol-

legen! Bitte stellen Sie die Zwischengespräche etwas ein. Es ist extrem laut hier drin-

nen. Danke.

Jürgen Mistol (GRÜNE): Danke schön, Herr Präsident. – Ich gehe davon aus, dass 

weiterhin verantwortlich mit diesem Instrumentenkasten umgegangen wird, jeder Ein-

zelfall wirklich sorgfältig geprüft und das Gebot der Verhältnismäßigkeit gewahrt wird.

Weitere Punkte, die wir mit diesem Antrag aufgreifen, betreffen folgende Änderungen: 

Für die Aufgabe der Alterspräsidentin und des Alterspräsidenten wird zukünftig die 

Dauer der Landtagszugehörigkeit entscheidend sein. Entscheidendes Kriterium ist 

damit die Erfahrung im Landtag und nicht das Lebensalter. Dabei orientieren wir uns 

an den Regeln für den Deutschen Bundestag.

Der Antrag enthält auch eine Reihe von Änderungen vor allem redaktioneller Art und 

Änderungen, die bereits seit Langem bewährter parlamentarischer Praxis entspre-

chen, bislang aber nicht in der Geschäftsordnung verankert waren.

Technisch, das muss man schon sagen, sind wir im Bayerischen Landtag sehr fort-

schrittlich, indem wir die namentlichen Abstimmungen in der Regel elektronisch von 

den jeweiligen Sitzungsplätzen aus ermöglichen. Dieses Verfahren verankern wir jetzt 

in der Geschäftsordnung. An dieser Stelle dürfen wir uns auch einmal loben. Mit die-

sem Verfahren sind wir durchaus Vorbild für andere Landtage, die diese Möglichkeit 

noch nicht haben.
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Wir GRÜNE wollen natürlich nicht, dass wir uns auf dem Status quo ausruhen. Ich 

habe es schon einmal gesagt, die Möglichkeit des grundsätzlichen Livestreamings 

aller Ausschusssitzungen analog zum Plenum steht für uns weiter auf der Tagesord-

nung; aber wir haben noch Zeit, um auch darüber noch einmal in die Debatte zu 

gehen.

Ansonsten bedanke ich mich für die Zusammenarbeit, dass wir zu dieser Änderung 

der Geschäftsordnung gekommen sind. – Danke, dass Sie mir zugehört haben.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Es liegt noch eine Zwischenbemerkung 

des Abgeordneten Martin Huber für die AfD-Fraktion vor.

Martin Huber (AfD): Lieber Kollege, Sie haben jetzt wunderbar geredet. Seit die AfD 

im Landtag ist, habe sich alles zum Schlimmeren entwickelt; aber ich sitze hier und 

muss mir "Parlamentsverächter" anhören, dass wir Vaterlandsverräter sind, dass wir 

ein Sicherheitsrisiko und Putinfreunde sind, was ich sicherlich nicht bin. Das sei alles 

normal, und Sie stellen sich hin und sagen, wir seien die Schlimmen, und ihr seid die 

Guten.

(Zuruf von den GRÜNEN: Mitgefangen, mitgehangen!)

Ich würde einmal nachdenken. So wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch 

heraus. Das ist für mich ganz schlimm. Das Schlimmste, was ihr mir heute vorgewor-

fen habt, ist, Vaterlandsverräter zu sein. Da würde ich einmal nachdenken. Sie sind ja 

ein intelligenter Mensch. So wie man in den Wald hineinruft, so schallt es normal auch 

heraus; aber wir halten uns bis jetzt zurück.

(Beifall bei der AfD)

Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Herr Kollege.
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Jürgen Mistol (GRÜNE): Herr Abgeordneter Huber, wenn Sie das alles problematisch 

finden, dann würde ich empfehlen, vielleicht darüber nachzudenken, ob Sie in dieser 

Fraktion richtig sind.

(Beifall bei den GRÜNEN, den FREIEN WÄHLERN und der SPD)

Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Nächster Redner ist für die SPD-Fraktion 

der Kollege Volkmar Halbleib. Bitte schön.

Volkmar Halbleib (SPD): Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ände-

rungen der Geschäftsordnung eines Parlaments sind immer auch ein Stück weit Seis-

mographen für die Veränderungen und Fortentwicklungen der Praxis der parlamentari-

schen Demokratie. Sie sind ein Seismograph dafür, vor welchen aktuellen politischen 

und organisatorischen Herausforderungen der Parlamentarismus steht. Sie sind ein 

Seismograph dafür, welche Resilienz wir in einer Parlamentsordnung gegen die An-

fechtungen und Anfeindungen des Parlaments sowohl von außen als auch von innen 

brauchen, wenn Parlamentsverächter und Verfassungsfeinde in Parlamenten vertreten 

sind.

Deswegen ist es, glaube ich, immer wichtig, sich bewusst zu machen, dass die Verän-

derungen, die wir heute vornehmen, Gründe haben. Bei den Ordnungsmaßnahmen ist 

schon deutlich geworden: Wir hätten all die Ordnungsmaßnahmen in dieser Form 

nicht gebraucht, wenn die AfD nicht im Landtag vertreten wäre. Das erklärt sich leider 

aus dem Verhalten der AfD von selbst.

(Widerspruch bei der AfD)

Es ist die Wahrheit. Sie müssen halt die Wahrheit auch einmal ertragen. Ohne die AfD 

und ihren Kurs hier im Landtag hätten wir dieses Bündel an Ordnungsmaßnahmen 

überhaupt nicht gebraucht.

(Beifall bei der SPD, den GRÜNEN sowie der CSU)
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Ich finde, wir können auch ein Stück weit stolz sein: Die technischen Anforderungen 

werden angepasst. Wir haben das von den Kollegen schon beschrieben bekommen. 

Wir hätten uns bei der Frage der Videokonferenzen und der Transparenz dieses Par-

laments nach außen – ein ganz wichtiger Gedanke – durchaus mehr Mut vorstellen 

können.

Dieser Gedanke ist mit der heutigen Beschlussfassung nicht aufgegeben; aber ich 

glaube, wir nähern uns mit den technischen Möglichkeiten, die wir haben, einem Par-

lament auf der Höhe der Zeit. Man kann vielleicht in der nächsten Änderung der Ge-

schäftsordnung einen Schritt weitergehen. Viele sinnvolle Verbesserungen, notwendi-

ge Anpassungen und Klarstellungen sind in dieser Geschäftsordnungsänderung 

enthalten.

Abschließend gilt: Wir werden weiter alles tun, um die Geschäftsordnung des Baye-

rischen Landtags lebendig und auf der Höhe der Zeit zu halten. Die nächsten Möglich-

keiten sind mit Sicherheit bald gegeben. Wir werden uns als SPD wie bisher einbrin-

gen. Für heute stimmen wir dieser Änderung der Geschäftsordnung mit Überzeugung 

zu.

(Beifall bei der SPD)

Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Nächster Redner ist der Abgeordnete 

Christoph Maier für die AfD-Fraktion.

Christoph Maier (AfD): Herr Vizepräsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Rund ein Dreivierteljahr nach dem Beginn dieser Wahlperiode wird jetzt die Geschäfts-

ordnung des Bayerischen Landtags geändert und angepasst. Es entspricht der Üblich-

keit hier im Hohen Haus, grundsätzlich alle Fraktionen bei Änderungen der Geschäfts-

ordnung von Beginn an mit einzubeziehen. Sie haben es in diesem Fall nicht getan. 

Das ehrt und adelt uns sehr. Sie haben uns völlig richtig eingeschätzt: Wir sind nicht 

bereit, diesen Unsinn mitzutragen.
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(Beifall bei der AfD)

Ja, es sind zum Teil lediglich redaktionelle Änderungen und Klarstellungen, die der 

ständigen Übung hier im Hohen Haus entsprachen und jetzt in die Geschäftsordnung 

übernommen werden, zum Beispiel die Abstimmmöglichkeiten in Verbindung mit der 

technischen Verbesserung im Hohen Haus, insbesondere die Festlegung der Rede-

zeit, wie im Ältestenrat jetzt schon praktiziert. Das geschah übrigens auch auf Anre-

gung meiner Fraktion. Wir haben im Ältestenrat intensiv darauf hingewirkt, dass wir 

diese Redezeiten in der Geschäftsordnung festgeschrieben bekommen.

(Michael Hofmann (CSU): So ein Quatsch!)

Unnütz ist allerdings eine Änderung und zwar die Ersetzung des Wortes "Wahlperio-

de" durch "Legislaturperiode" unter dem Verweis auf die Legaldefinition. Artikel 16 un-

serer Bayerischen Verfassung spricht von einer Wahlperiode. Artikel 39 des Grundge-

setzes spricht von einer Wahlperiode. Warum jetzt unsere Geschäftsordnung 

vollständig auf die Legislaturperiode wechselt, bleibt offen. Für mich sieht es danach 

aus, als hätte jemand seine Gehirnprothese an der Garderobe abgegeben.

(Beifall bei der AfD)

Wer keinen klaren Verstand im Kleinen hat, von dem kann auch kein klarer Verstand 

im Großen erwartet werden.

Völlig ungeeignet ist auch die Neuregelung beim Alterspräsidenten. Bisher waren die 

Regelungen nach Lebensjahren bestimmt. Jetzt sollen die Landtagsjahre hier im 

Hohen Haus zählen. Sie haben es ja bereits angedeutet: Das ist eine weitere indirekte 

Vorsichtsmaßnahme, um in den nächsten Jahren sicher keinen Alterspräsidenten der 

AfD hier bei der konstituierenden Sitzung oben sitzen zu haben.

Eines ist klar: Eine nochmalige Verhaftung eines gewählten Abgeordneten, bevor die 

konstituierende Sitzung stattgefunden hat, würde in der Tat die Zustimmung des CSU-

Regimes in der Bevölkerung einbrechen lassen und Ihre Macht stark gefährden.
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(Widerspruch bei der CSU – Prof. Dr. Winfried Bausback (CSU): Unverschämt-

heit!)

Es ist ein weiteres Zeichen der Schwäche des Kartells, dass Sie diese Maßnahmen 

hier treffen müssen, um ihre aktuelle Macht einzufrieren und zu zementieren.Und es 

wird unser bayerisches Volk sein, das diesen Machtmissbrauch in Bayern dereinst be-

enden wird.

(Beifall bei der AfD)

Sie haben gesagt, Sie wollten sich mit dieser Änderung von Wahlperiode in Legislatur-

periode am Bundestag orientieren. Nicht am Bundestag orientiert haben Sie sich aller-

dings bei den Zwangsmaßnahmen gegen die Abgeordneten hier im Hohen Haus.

Frau Aigner, Sie haben angekündigt, dass Sie nicht so weit gehen wollen wie der Bun-

destag. Das haben Sie in Ihrer Pressemitteilung zu Beginn der Legislatur verlautbart. 

Zum Vergleich: Der Bundestag hat ein Ordnungsgeld von 1.500 Euro bei dreimaligem 

Ordnungsruf innerhalb von drei Wochen eingeführt. Wir hier im Bayerischen Landtag 

haben ein Ordnungsgeld in Höhe von mindestens 2.000 Euro bis zu 4.000 Euro im 

Wiederholungsfall, und zwar ohne dass dieses vorher angedroht werden müsste. Wo 

sind Sie jetzt nicht so weit gegangen wie im Bundestag, Frau Aigner? Diese Frage 

müssten Sie mir beantworten.

(Beifall bei der AfD)

Mit dieser Androhung ist nämlich der Willkür Tür und Tor geöffnet. Wir sind nach wie 

vor nicht im Präsidium vertreten. Wir haben keine Möglichkeit, auf die Entscheidung 

auch nur einzuwirken, geschweige denn, sie zu verändern.

(Prof. Dr. Winfried Bausback (CSU): Sie können den Rechtsweg beschreiten!)
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In dieser Geschäftsordnung steht jetzt auch noch, dass ein Sitzungsausschluss von 

bis zu zehn Sitzungen möglich ist, und das, ohne dass ein ordentlicher Rechtsschutz 

besteht.

(Prof. Dr. Winfried Bausback (CSU): Das ist mit dem Rechtsweg gegeben, Herr 

Kollege!)

Sie haben damit die Möglichkeit, die Opposition hier im Hohen Haus für zehn Sitzun-

gen vollständig zu eliminieren. Sie können damit die gesamte Macht in Bayern an sich 

ziehen. Sie können alle Gesetze ändern. Sie können die Verfassung ändern. Sie kön-

nen damit eines tun: Ihren Machterhalt und den Machterhalt der CSU und der FREI-

EN WÄHLER für die nächsten Jahre sichern.

(Michael Hofmann (CSU): Sie erzählen Lügen!)

Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit dieser Änderung der Geschäftsordnung 

verletzen Sie,

(Zuruf des Abgeordneten Prof. Dr. Winfried Bausback (CSU))

die CSU, die Kartellfraktionen,

(Prof. Dr. Winfried Bausback (CSU): Sie lügen, Herr Kollege! Sie tragen hier die 

Unwahrheit vor!)

die Würde des Hohen Hauses. Wir werden diese Geschäftsordnung in dieser Form 

ablehnen. – Vielen Dank.

(Lang anhaltender Beifall bei der AfD)

Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Bleiben Sie bitte am Rednerpult. Mir liegt 

eine Zwischenbemerkung des Kollegen Dierl von der CSU-Fraktion vor. – Bitte schön.

Franc Dierl (CSU): Werter Herr Kollege von der AfD, allein Ihre Wortwahl zeigt deut-

lich, dass wir alle auf dem richtigen Weg sind.
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Ich stelle mir schon die Frage, ob Sie eigentlich begriffen haben, dass die Regelun-

gen, die Sie jetzt alle auf sich beziehen, für alle anderen hier im Hohen Haus auch gel-

ten. Das sind Regeln für uns alle. Sie tun aber so, als ob diese alle nur für Sie gelten.

(Zuruf von der AfD: Ja, weil es angekündigt ist!)

Sie gelten für uns alle, für das Hohe Haus, für die oberste Repräsentanz des Frei-

staats Bayern; denn wir wissen, wie würdig dieses Haus vertreten werden muss. Wir 

gehen den Weg, damit dies auch sichergestellt ist.

Was sagen Sie denn dazu, dass Sie das alles nur auf sich beziehen? Das impliziert ja, 

dass Sie genau diese Regeln eigentlich nicht haben wollen.

(Beifall bei der CSU, den FREIEN WÄHLERN, den GRÜNEN und der SPD – Zu-

rufe von der AfD)

Christoph Maier (AfD): Es gibt einen großen Unterschied zwischen dem, was im Ge-

setz steht, und dem, wie ein Gesetz in der Praxis tatsächlich zur Anwendung kommt. 

Wir haben in der Vergangenheit gesehen, wie der Ältestenrat, insbesondere das Prä-

sidium entschieden hat, in welchen Fällen Rügen nicht ausgesprochen wurden. Ich er-

innere an das Umdrehen hier gegenüber dem Präsidium. Herr Locke, die SPD, teilwei-

se auch die GRÜNEN, Sie haben sich wie die Nationalsozialisten in der Weimarer 

Republik

(Lebhafter Widerspruch)

in Ihrer Verächtlichmachung des Hohen Hauses mit dem Rücken zu den Rednern ge-

dreht.

(Beifall bei der AfD – Zahlreiche Zurufe)

Dies wurde nicht gerügt. Wenn das nicht rügewürdig ist, was ist dann eine Verletzung 

der Würde dieses Hauses? Können Sie mir das sagen? Wenn so etwas nicht gerügt 

wird, warum gibt es überhaupt die Möglichkeit des Ordnungsrufes?
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Wir sehen eindeutig: Hier wurde nicht nach der Intention des Gesetzes gehandelt; hier 

wurde willkürlich entschieden. Daher haben wir kein Vertrauen in die neutrale Sit-

zungsleitung. – Vielen Dank.

(Beifall bei der AfD)

Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Bevor ich dem Kollegen Locke das Wort 

erteile, weise ich für das gesamte Präsidium, die Sitzungsleitung, ganz deutlich und 

auf das Schärfste den Vorwurf zurück, dass die Sitzung heute nicht fair abgehalten 

wird. – Herr Kollege, Sie haben das Wort.

(Christoph Maier (AfD): Wir haben Sie nicht verstanden, Herr Kollege!)

Felix Locke (FREIE WÄHLER): Sehr geehrter Vizepräsident, geschätzte Kolleginnen 

und Kollegen! Manchmal muss ich schon fragen: Sind wir denn jetzt hier im Zirkus 

oder im Hohen Haus? Zum Teil ist unerträglich, welche Redebeiträge hier gemacht 

werden können. Aber auch das gehört zur Meinungsfreiheit, und das können wir nicht 

verbieten.

Mit der Anpassung des Abgeordnetengesetzes und der Geschäftsordnung ziehen wir 

jetzt aber gewisse Leitplanken für das demokratische Miteinander ein. Ja, wir ertragen 

Ihre Reden, aber zur Wahrheit gehört auch, Kollege Maier, dass wir letzte Woche den 

gleichen Tagesordnungspunkt in einem Ausschuss hatten. Im Ausschuss funktioniert 

es doch auch. Das ist das Gleiche, was Sie auch bei den letzten Reden immer ge-

macht haben. Im Ausschuss haben Sie darum gebettelt und gesagt, dass wir diese 

Geschäftsordnungsänderung gar nicht brauchen, weil Sie sich in den letzten Monaten 

so vorbildlich benommen haben.

Aber nein, darum geht es uns nicht. Uns geht es darum, hier ein deutliches Signal zu 

setzen. Sie werfen uns als demokratischen Vertretern hier immer künstliche, konstru-

ierte Vorwürfe an den Kopf. Wir zeigen, dass wir geschlossen zu unserer Haltung ste-

Protokollauszug
26. Plenum, 17.07.2024 Bayerischer Landtag – 19. Wahlperiode 13

https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/5106
https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/5347


hen. Wir stehen auch geschlossen gegen den Rechtsruck, den Sie versuchen, ins 

Parlament zu bekommen.

Ich weigere mich auch immer, davon zu sprechen, dass hier eine Lex AfD gemacht 

wird. Wir als gewählte Demokraten haben zum Teil unterschiedliche Meinungen zu 

den schwierigen Problemen und sind auch mit der SPD und den GRÜNEN nicht 

immer einer Meinung. Uns eint aber eines: Uns eint, dass wir der Meinung sind, dass 

wir in einer schützenswerten Demokratie leben, die Sie mit ihren Äußerungen und zum 

Teil auch mit Ihren Taten in ihren Grundfesten erschüttern. Ein Beispiel haben Sie ja 

gerade wieder gebracht.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN, der CSU, den GRÜNEN und der SPD)

Sie bringen ja in den letzten Wochen und Monaten immer wieder das Umdrehen und 

verweisen dann auf die Weimarer Republik. Das ist bodenlos. Das ist eine Frechheit!

(Christoph Maier (AfD): Was Sie gemacht haben, ja!)

Es ist zum Teil erschreckend, wie Sie, die ja von einem solchen Regime träumen, 

durch solche Äußerungen die Opfer beleidigen.

(Zuruf von der AfD: Unerhört!)

Das ist abscheulich; das ist widerlich.

Ich bitte um breite Zustimmung. – Vielen lieben Dank.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN, der CSU, den GRÜNEN und der SPD – 

Zahlreiche Zurufe von der AfD)

Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Als nächstem Redner erteile ich dem Kol-

legen Hofmann von der CSU das Wort.

(Andreas Winhart (AfD): Nicht zugehört, oder was? Genau das kritisieren wir! 

Genau so! Schämt euch! Das ist des Hohen Hauses nicht würdig!)
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Michael Hofmann (CSU): Sehr geehrter Herr Vizepräsident, liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Ich muss mich leider noch einmal zu Wort melden; denn genau das, was ich 

vorhin gesagt habe, dass Sie sich nämlich teilweise wie pubertierende Halbstarke auf-

führen, die gerade einen Kasten Bier ausgetrunken haben, haben Sie jetzt wieder ge-

zeigt. Wie Sie sich verhalten, ist bodenlos. Auch Ihre Wortwahl ist bodenlos, Herr Kol-

lege Maier; an diese haben wir uns aber fast schon ein wenig gewöhnt, was tragisch 

ist, weil es eine gewisse – –

(Zuruf von der AfD)

– Hören Sie einfach zu. Sie haben hier lange genug herumgezetert; jetzt können Sie 

auch einmal zuhören.

Das Schlimme an der ganzen Geschichte ist, dass man als Parlamentarier aufpassen 

muss, gegenüber diesen Entgleisungen nicht abzustumpfen. Deswegen weise ich mit 

aller Entschiedenheit zurück, dass Sie hier von einem CSU-Regime sprechen. Sie 

wollen bewusst Begrifflichkeiten in Ihrem Sinne verändern, damit die Menschen drau-

ßen keine Sensibilität mehr dafür haben, was richtig und was falsch ist.

Ihr Verhalten zielt nur auf eines ab – wir haben das in diesem Parlament oft genug er-

klärt –: Ihnen geht es allein um die Spaltung. Viel schlimmer ist aber noch, dass Sie 

hier Reden halten, in denen es Ihnen gar nicht um die parlamentarische Auseinander-

setzung geht. Ihnen geht es nur um das Verbreiten über die digitalen Netzwerke. 

Dabei schrecken Sie nicht einmal vor Lügen zurück. Um die Bevölkerung aufzuhetzen, 

um Ihre eigenen Wählerinnen und Wähler aufzuhetzen, schrecken Sie nicht einmal 

vor Lügen zurück. Deswegen erzählen Sie hier am Pult die Unwahrheit. Das ist schä-

big und unverschämt; denn Sie haben Rechtsmittel, gegen die entsprechenden – –

(Christoph Maier (AfD): Wann? Wann denn? Sagen Sie es! Weisen Sie es nach! 

Sagen Sie, wann!)
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– Gerade soeben. Sie müssen mir einfach zuhören. Aber Sie können nicht zuhören; 

Sie müssen immer reinkrähen.

(Florian Streibl (FREIE WÄHLER): Eine Lügenpartei ist das!)

Sie haben hier erklärt, es gäbe keine Rechtsmittel gegen die Ordnungsmaßnahmen. 

Das ist schlicht und ergreifend eine Lüge. Lesen Sie das Abgeordnetengesetz; lesen 

Sie die entsprechenden Gerichtsentscheidungen, die es dazu gibt, dann wissen Sie, 

dass Sie gegen solche Maßnahmen vorgehen können.Aber eines ist vollkommen klar: 

Spätestens nach der heutigen Rede brauchen wir niemandem mehr zu erklären, 

warum wir niemanden von Ihnen zum stellvertretenden Landtagspräsidenten wählen; 

denn bei Ihnen hat niemand mehr den Mumm, irgendjemand anderen zu rügen,

(Widerspruch bei der AfD)

nicht einmal aus Ihrer eigenen Fraktion, weil die so derartig unter psychischen Druck 

gesetzt werden, dass sich niemand von Ihnen in der Lage sehen würde oder trauen 

würde, gegen einen Ihrer Kollegen vorzugehen. Sie können dieses Haus nicht reprä-

sentieren. Sie können es sich in Zukunft sparen, solche Punkte auf die Tagesordnung 

zu setzen. Es war bodenlos, was Sie heute geliefert haben. Bodenlos!

(Beifall bei der CSU)

Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht 

vor. Wir kommen zur Abstimmung. Der federführende Ausschuss für Verfassung, 

Recht, Parlamentsfragen und Integration empfiehlt die Annahme des Antrags. Es wird 

vorgeschlagen, in § 2 als Datum des Inkrafttretens den "17. Juli 2024" einzufügen.

Wer dem Antrag zur Änderung der Geschäftsordnung für den Bayerischen Landtag 

auf Drucksache 19/2786 mit dem vorgeschlagenen Inkrafttretensdatum zustimmen 

möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD, 

FREIE WÄHLER, CSU. Gegenstimmen bitte anzeigen. – Fraktion der AfD. Stimment-

haltungen? Liegen nicht vor. Somit ist der Antrag angenommen.
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